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Regierungsvorlage 

NINETEENTH PROCES­
VERBAL EXTENDING 

THE DECLARA TION ON 
THE PROVISIONAL 

ACCESSION OF TUNISIA 

The parties to the Declaration 
of 12 November 1959 on the Pro­
visional Accession of Tunisia to 
the General Agreement on T ariffs 
and Trade (hereinafter referred 
to as "the Declaration" and "the 
General Agreement" , respec­
tively), 

ACTING pursuant to para­
graph 6 of the Declaration, 

AGREE that 

1. The validity öf the Decla­
ration is extended by changing 
the date in paragraph 6 to 
"31 December 1988". 

2. This Proces-Verbal shall· be 
deposited with the Director-Gen­
eral to the CONTRACTING 
PARTIES to the General Agree­
ment. It shall be open for accept­
ance, by signature or otherwise, 
by Tunisia and by the participat­
ing governments. It shall become 
effective between the Govern­
me nt of Tunisia and any partici­
pating government as soon as it 
shall have been accepted by the 
Government of Tunisia and such 
government. 

DIX-NEUVIEME PROCES­
VERBALPROROGEANT 

LA VALIDITE DE LA 
DECLARA TION CONCER­

NANT L'ACCESSION 
PROVISOIRE DE LA 

TUNISIE 

Les parties a la Declaration du 
12 novembre 1959 concernant 
l'accession provisoire de la Tuni­
sie a I' Accord general sur les 
tarifs douaniers et le commerce 
(instruments ci-apres denommes 
« la Declaration» et «I' Accord 
general », respectivement), 

AGISSANT en conformite du 
paragraphe 6 de la Declaration, 

SONT CONVENUES que: 

1. La validite de la Declaration 
est prorogee, la date mentionnee 
au paragraphe 6 etant remplacee 
par la date du «31 decembre-· 
1988 ». 

2. Le present Proces-verbal sera 
depose aupres du Directeur gene­
ral des PARTIES CONTRAC­
TANTES a l'Accord general. 11 
sera ouvert a l'acceptation, par 
voie de signature ou autrement, 
de la Tunisie et des gouverne­
ments participants. II prendra 
effet entre le gouvernement de la 
Tunisie et tout gouvernement 
participant des que le gouverne­
ment de la Tunisie et ledit gou­
vernement participant I'auront 
accepte. 

(Übersetzung) 

NEUNZEHNTE NIEDER­
SCHRIFT (PROCES-VER­

BAL) ~.ETREFFEND DIE 
VERLANGERUNG DER 
DEKLARATION ÜBER 

DEN VORLÄUFIGEN BEI­
TRITT TUNESIENS ZUM 

ALLGEMEINEN ZOLL­
UND HANDELSABKOM­

MEN 

Die Vertragsparteien der 
Deklaration vom 12. November 
1959 über den vorläufigen Beitritt 
Tunesiens zum Allgemeinen Zoll­
und Handelsabkommen (im fol­
genden als "die Deklaration" 
bzw. als "das Allgemeine Abkom­
men" bezeichnet), 

IN ANWENDUNG der Zif­
fer 6 der Deklaration, 

KOMMEN ÜBEREIN wie 
folgt: 

1. Die Geltungsdauer der 
Deklaration wird durch Ände­
rung des Datums in Ziffer 6 auf 
,,31. Dezember 1988" verlängert. 

2. Diese Niederschrift wird 
beim Generaldirektor der VER­
TRAGSPARTElEN des Allge­
meinen Abkommens hinterlegt. 
Sie steht zur Annahme durch 
Unterzeichnung oder in anderer 
Weise durch Tunesien und durch 
die teilnehmenden Regierungen 
offen. Sie tritt zwischen der 
Regierung Tunesiens und einer 
teilnehmenden Regierung in 
Kraft, sobald sie von der Regie­
rung Tunesiens und von dieser 
Regierung angenommen worden 
Ist. 
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3. The Director-General shall 
furnish a cenified copy of this 
Proces-Verbal and a notification 
of each acceptance thereof to the 
Government of Tunisia and to 
each contracting pany to the 
General Agreement. 

DONE at Geneva this tenth 
day of November, one thousand 
nine hundred and eighty-seven in 
a single copy in the English and 
French languages, both texts 
being authentie. 

706 der Beilagen 

3. Le Directeur general deli­
vrera copie cenifiee conforme du 
present Proces-verbal au gouver­
nement de la Tunisie et a chaque 
panie contractante a l'Accord 
general et leur donnera notifica­
tion de toute acceptation dudit 
Proces-verbal. 

FAIT a Geneve, le dix novem­
bre mil neuf cent quatre-vingt 
sept, en un seul exemplair,e en 
langues fran~aise et anglaise, les 
deux textes faisant egalement foi. 

3. Der Generaldirektor über­
mittelt eine beglaubigte Abschrift 
dieser Niederschrift und eine 
Mitteilung über jede Annahmeer­
klärung an die Regierung Tune­
siens und an jede Venragspanei 
des Allgemeinen Abkommens. 

GESCHEHEN zu Genf am 
zehnten November neunzehn­
hundensiebenundachtzig, in 
einer einzigen Urschrift in engli­
scher und französischer Sprache, 
wobei beide Texte authentisch 
sind. 
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VORBLATT 

Problem: 

Tunesien gehört dem Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (GATT) als vorläufiges Mitglied auf· 
Grund einer Deklaration vom 12. November 1959 an. Da es Tunesien bisher nicht möglich war, dem 
GATT endgültig beizutreten, wurde diese Deklaration wiederholt verlängert. Daher beschloß die 
43. Plenartagung der VERTRAGS PARTEIEN eine 19. Niederschrift betreffend die Verlängerun~ der 
Deklaration über den vorläufigen Beitritt Tunesiens. Es entspricht dem handelspolitischen Interesse Öster­
reichs, die Anwendbarkeit der Bestimmungen des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens auf den 
Warenaustausch mit Tunesien auch weiterhin sicherzustellen. 

Problemlösung : 

Annahme der 19. Niederschrift betreffend die Verlängerung- der Peklaration über den vorläufigen 
Beitritt; Tunesiens durch Österreich. /' 

.I 

Altemativlösungen: 

Keine. 

Kosten: 

Die Durchführung dieser Niederschrift wird voraussichtlich keinen finanziellen Mehraufwand verur­
sachen. 
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Erläuterungen 

Die Niederschrift ist ein gesetzändernder Staats­
vertrag, weil durch seine Bestimmungen das Allge­
meine Zoll- und Handelsabkommen, BGBI. 
Nr. 264/1951, bezüglich seiner Anwendbarkeit auf 
Tunesien auf einen weiteren Zeitraum von einem 
Jahr erstreckt wird. Sie bedarf daher der Genehmi­
gung des Nationalrates gemäß. Artikel 50 Abs. 1 
B-VG. Sie hat nicht politischen Charakter und ent­
hält keine verfassungsändernden oder verfassungs­
ergänzenden Bestimmungen. Alle Bestimmungen 
sind zur unmittelbaren Anwendung im innerstaatli­
chen Recht ausreichend bestimmt, sodaß eine 
Beschlußfassung gemäß Artikel50 Abs.2 B-VG 
nicht erforderlich ist. 

Tunesien gehört dem Allgemeinen Zoll- und 
Handelsabkommen als vorläufiges Mitglied auf 
Grund einer Deklaration vom 12. November 1959 
an. Auch Österreich nahm diese "Deklaration über 
den vorläufigen Beitritt Tunesiens" durch Hinterle­
gung der Ratifikationsurkunde an (BGBI. Nr. 233/ 
1960). 

Diese Deklaration war bis zum Wirksamwerden 
eines endgültigen Beitrittes Tunesiens beziehungs­
weise mit 31. Dezember 1961, je nachdem, welcher 
Zeitpunkt früher eintreten würde, befristet. Bei die­
ser Befristung gingen die VERTRAGSPARTEIEN 
von der Annahme aus, daß TUliesien im Zusam­
menhang mit der GATT-Zolltarifkonferenz 
1960/61 die endgültige Mitgliedschaft im GATT 
erwerben würde. 

Die tunesische Regierung nahm jedoch an der 
erwä,hnten GATT-Zolltarifkonferenz nicht teil. Sie 
berief sich auf die Notwendigkeit, zunächst gewisse 
wirtschaftliche und soziale Reformen zu Ende zu 
führen und ersuchte um die Verlängerung der vor­
läufigen Mitgliedschaft. Diesem Ersuchen entspra­
chen die VERTRAGSPARTEIEN, indem sie am 
9. Dezember 1961 eine Niederschrift (Proces-Ver­
bai) genehmigten, durch die die Gültigkeit der vor­
läufigen Mitgliedschaft Tunesiens bis zum 
31. Dezember 1963 verlängert wurde. Österreich 
nahm neben zahlreichen anderen Vertragsparteien 
diese Niederschrift ebenfalls an (BGBI. Nr.231/ 
1962). 

Um die weitere Gültigkeit der vorläufigen Mit­
gliedschaft Tunesiens sicherzustellen, genehmigten 

die VERTRAGSPARTE"IEN eine zweite Niedere 
schrift, die mit 31. Dezember 1965 befristet war 
(BGBI. Nr. 41/1965), eine dritte Niederschrift, die 
mit 31. Dezember 1967 (BGBL Nr. 248/1966), eine 
vierte Niederschrift, die mit 31. Dezember 1968 
(BGBI. Nr. 193/1968), eine fünfte Niederschrift, 
die mit 31. Dezember 1969 (BGBL Nr.285/1969), 
eine sechste Niederschrift, die mit 31. Dezember 
1970 (BGBL Nr. 131/1971), eine siebente Nieder­
schrift, die mit 31. Dezember 1971 (BGBI. Nr. 5/ 
1972), eine achte Niederschrift, die mit 31. Dezem­
ber 1973 (BGBL Nr. 403/1972), eine neunte Nie~ 
derschrift, die mit 31. Dezember 1975 (BG BI. 
Nr. 636/1974), eine zehnte Niederschrift, die mit 
31. Dezember 1977 (BGBI. Nr.35411977), eine 
elfte Niederschrift, die mit 31. Dezember 1979 
(BGBL Nr. 207/1979), eine zwölfte Niederschrift, 
die mit 31. Dezember 1981 (BGBI. Nr.40/1981), 
eine dreizehnte Niederschrift, die mit 31. Dezem­
ber 1982 (BGBI. Nr. 255/1983), eine vierzehnte 
Niederschrift, die mit 31. Dezember 1983 (BGBI. 
Nr. 227/1984), eine fünfzehnte Niederschrift, die 
mit 31. Dezember 1984 (BGBL Nr. 124/1985), eine 
sechzehnte Niederschrift, die mit 31. Dezember 
1985 (BGBI. Nr. 51/1986), eine siebzehnte Nieder­
schrift, die mit 31. Dezember 1986, und eine acht­
zehnte Niederschrift, die mit 31. Dezember 1987 
(BGBL Nr. 187/1988) befristet war. 

Tunesien hat Verhandlungen über einen endgiil­
tigen Beitritt zum GATT aufgenommen. Diese 
Verhandlungen konnten jedoch bis Ende 1987 
nicht abgeschlossen werden. Einem Ersuchen 
Tunesiens entsprechend, beschloß daher die 
43. Plenartagung der VERTRAGSPARTEIEN 
eine 19. Niederschrift (Proces-Verbal) betreffend 
die Verlängerung der Deklaration über den vorläu­
figen Beitritt Tunesiens zur Unterzeichnung am 
Sitz des GATT -Sekretariates in Genf aufzulegen. 

Diese Niederschrift sieht die Verlängerung der 
vorläufigen Mitgliedschaft Tunesiens bis zum 
31. Dezember 1988 vor. Sollte eine endgültige Mit­
gliedschaft Tunesiens vor diesem Termin Wirksam­
keit erlangen, so würde die Deklaration über den 
vorläufigen Beitritt Tunesiens zu diesem friiheren 
Zeitpunkt außer Kraft treten. 

Österreich führte im Jahre 1987 Waren im Werte 
von 223,4 Millionen Schilling nach Tunesienaus. 
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In derselben Zeit importierte Österreich aus· diesem 
Land Waren im Werte von 199,6 Millionen Schil­
ling. 

Es entspricht dem handelspolitischen Interesse 
Österreichs, die Anwendbarkeit der Bestimmungen 
des Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens auf 
den Warenaustausch mit Tunesien auch weiterhin 
sicherzustellen. 

Durch die Annahme dieser Niederschrift entsteht 
kein Einnahmenausfall, da die von Österreich im 
Rahmen des GATT vereinbarten, ermäßigten oder 

aufgehobenen Zolls ätze auf Grund der Bestimmun­
gen des Bundesgesetzes vom 19. Dezember 1970 
über zollrechtliche Maßnahmen gegenüber Staaten, 
Gebieten und Gebietsteilen, auf die die Bestimmun­
gen des GATT nicht angewendet werden, BGBI. 
Nr. 419/1970, auch auf Waren aus Tunesien anzu­
wenden sind; überdies werden anläßlich der Ein­
fuhr bestimmter Waren aus Tunesien Vorzugszölle 
gemäß den Bestimmungen des Präferenzzollgeset­
zes, BGBI. Nr. 487/1981, erhoben. Die Durchfüh­
rung dieser Niederschrift wird voraussichtlich kei­
nen finanziellen Mehraufwand verursachen. 
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